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Amtsblatt der Gemeinde BÜRGERMEISTERAMT  
RHEINHAUSEN
BÜRGERHAUS

Hauptstraße 95  79365 Rheinhausen
Telefon  0 76 43/ 91 07-0
Telefax  0 76 43/ 91 07-99
E-Mail  gemeinde@rheinhausen.de
www.rheinhausen.de

Öffnungszeiten Bürgerbüro
Mo, Di, Mi 8.00 - 12.00 Uhr
 13.00 - 16.00 Uhr
Do 8.00 - 12.00 Uhr
 13.00 - 18.00 Uhr
Fr 8.00 - 12.00 Uhr
1. Samstag im Monat 10.00 - 12.00 Uhr

Freitag, 14.04.2017
Jahrgang 31  Nr. 15

Kaff eehaus
Sa, So, feiertags 
13.00 - 19.00 Uhr 
Off ener Mittagstisch: 
Di, Do, 12.00 - 13.30 Uhr 

Mittagstisch

Dienstag, 18.04.2017 
Hähnchenkeule, Th ymiansauce, 
Balkangemüse & Kartoff elspalten 
* Erdbeerpudding 
  

Donnerstag, 20.04.2017 
Schnitzel „Wiener Art“, Rahmsauce, 
Frühlingsgemüse & Kartoff eln 
* Zitronencreme 

Veranstaltungen  
21. April 2017 
SC Niederhausen 
Frühlingsfest 
Bürgerhaus 

22. & 23. April 2017 
Katholische Kirchengemeinde 
Erstkommunion 

Nächste Papiersammlung
Samstag, 6. Mai 2017 
Schützenverein 

Sehr verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Osterfest.  
 
Danke an alle, die in diesen Tagen wieder die 
Gemeinde Rheinhausen bei Pfl ege- und Unter-
haltungsarbeiten unterstützen, stellvertretend 
an Herrn Franz Schmieder, von dem die ab-
gebildete Osterdekoration am Kreisverkehr vor 
dem Bürgerhaus stammt. 
 
Ihr/e 
Gemeinderat und Gemeindeverwaltung 

Anmeldungen am Vortag bis spätestens 14.00 Uhr im Bürgerbüro, Tel.: 910720 | Preis pro Essen: 5,00 € inkl. Getränk 

Gemeindekasse wieder vollzählig besetzt 
Im vergangenen Monat hat Helga Eckert aus Herbolzheim ihren Dienst 

in der Gemeindekasse Rheinhausen aufgenommen. Damit konnte die 

seit mehreren Monaten vakante Stelle in der Gemeindekasse wieder mit 

einer Fachkraft belegt werden. Frau Eckert wechselt vom Rechnungsamt  

der Stadtverwaltung Endingen ins Bürgermeisteramt Rheinhausen und 

kann hier ihre berufl ichen Erfahrungen gut einbringen. Helga Eckert ist 

gelernte Rechtsanwaltsgehilfi n und hat danach die Fachhochschulreife 

erworben. Nach der Elternzeit hat sie als Büroleitung in einem Bauun-

ternehmen gearbeitet, bevor sie in den öff entlichen Dienst wechselte. 

 

Bürgermeister Dr. Jürgen Louis wünschte Helga Eckert einen guten Start 

bei der Gemeinde Rheinhausen. 
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Apotheken-Notfalldienst
Dienstwechsel jeweils 8.30  Uhr

13.04.2017 
St. Katharina-Apotheke Endingen, 
Tel.: 07642 - 86 85 

14.04.2017
Rathaus-Apotheke Kenzingen, 
Tel.: 07644 - 3 04 

15.04.2017 
Mithras-Apotheke Riegel, 
Tel.: 07642 - 78 20 

16.04.2017 
St. Blasius-Apotheke Wyhl,
Tel.: 07642 - 71 83 

17.04.2017 
Stadt-Apotheke Herbolzheim, 
Tel.: 07643 - 3 36 

18.04.2017 
Üsenberg-Apotheke Kenzingen, 
Tel.: 07644 - 61 78 

19.04.2017 
Tulla-Apotheke Rheinhausen, 
Tel.: 07643 - 65 11 

20.04.2017 
Brunnen-Apotheke 
Herbolzheim, Tel.: 07643 - 44 14 

21.04.2017 
Thomas-Apotheke Herbolzheim, 
Tel.: 07643 - 7 70 

an Werktagen (Mo.-Fr.) rufen Sie bitte Ihren 
Hausarzt an. 

Wichtige Rufnummern/ Bereitschaftsdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Allgemeinärztlicher Dienst:  116 117 
an Wochenenden und Feiertagen. 
An Werktagen (Mo-Fr) rufen Sie bitte Ihren Hausarzt an. 

Für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen: Notruf-Fax an die 
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle:  07641/46 01 - 77

Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus 
Emmendingen, Gartenstraße 44

Kinderärztlicher Notfalldienst:  0180 6076111 
Kinder-Notfallpraxis,Sautierstraße 1, 79104 Freiburg 
am St. Josefskrankenhaus:  0761 / 80 99 80 99

Augenärztlicher Notfalldienst:  0180 6075311
Augen-Notfallpraxis im Universitätsklinikum Freiburg, 
Kilianstraße 5 in 79106 Freiburg

Zahnarzt 0 18 03/ 22 25 55 70

Krankentransport 19 22 2

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst

Karfreitag, 14 April 2017 

Dr. Kissel, Kenzingen, Tel.: 07644 - 559 

Dr. Hesse, Forchheim, 

Tel.: 07642 - 2324 

Samstag, 15. April und Sonntag, 16. April 2017 

Dr. Bretzinger, Glottertal, Tel.: 07684 - 90890 

Dr. Brodauf, Emmendingen, 

Tel.: 07641 - 54636 

Ostermontag, 17. April 2017 

Dr. Tietz, Waldkirch, Tel.: 07681 - 494936 

Dr. Rudloff , Elzach, Tel.: 07682 - 290 

Notruf 110

Polizeiposten Kenzingen 0 76 44/ 92 91-0

Strom Netze BW  0800/ 3629477
Störungsmeldestelle

Erdgas badenova  0800/ 2767767
Störungsmeldestelle 24-Std. Service

Tierkörperbeseitigung 0 77 74/ 93 39-0

Vergiftungs-Informationszentrale  0 76 1/ 27 0 -43 61

Forstrevier Rheinhausen
Alex Schulz Mobil: 0 17 5/ 22 33 113
 Büro: 07822/ 300160

Technisches Hilfswerk (THW) 0 76 41/ 21 81

Telefonseelsorge 0 80 0/ 111 0 111

Hospiz Hecklingen e.v., Kenzingen
Hauptstraße 46 07644 / 930198
Persönliche Sprechzeiten:
- Mittwochs von 9:00 – 11:00 Uhr
- Zusätzlich am ersten Mittwoch von 16:30 – 18:30 Uhr
- Trauergruppe am letzten Mittwoch im Monat um 18:00 Uhr
Weitere Informationen: www.Hospiz-Hecklingen.de

RAMSAR/Taubergießen-Ranger / Michael Georgi
in den Monaten April - September 
Di - Sa  8.00 - 8.30 Uhr
in den Monaten Oktober - März 
Do - Fr von 8.00 - 8.30 Uhr
im Zollhaus an der Rheinfähre  0 78 22/ 44 02 41

Öff nungszeiten Grünschnittannahmestelle:
Jeden 1. Samstag im Monat  10.00 - 12.00 Uhr
In den Monaten März/April und Oktober/November: 1. und 
3. Samstag im Monat 10.00 - 12.00 Uhr

Öff nungszeiten Recyclinghof Herbolzheim
Freitag 13.00 - 17.00 Uhr
Samstag 09.00 - 14.00 Uhr
von April-Mitte Oktober 
zusätzlich jeden Mittwoch  von 16.00-19.00 Uhr 
Abfallberatung  0 76 41/ 45 1-97 00

BRH-Rettungshundestaff el Oberrhein 
07621/19222

Ökumenische Sozialstation St. Franziskus 
Herbolzheim 0 76 43/9 33 69 80

IMPRESSUM
Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Rheinhausen
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Gemeinde Rheinhausen
www.rheinhausen.de
www.meinrheinhausen.de
www.cafedelavida.de

Bürgermeisteramt – Zentrale  9107 – 0
Bürgermeisteramt – Fax  9107 – 99
Bürgerbüro / Tourismusbüro  9107 – 20
gemeinde@rheinhausen.de

Bürgermeister  9107 – 11
Büroleiterin des Bürgermeisters (Standesamt, Grundbucheinsichtsstelle)  9107 – 12
Amt für Bürgerdienste (Ordnungsamt, Bauamt, Friedhofsamt, Personalamt, Kindergarten)    9107 – 14
Amt für Rechnungswesen und Vermögensverwaltung 9107 – 15 

Gemeindekasse     
Vollstreckung, Mahnwesen, Zahlungsverkehr  9107 - 17
Ab-/ Wasser, Grundsteuer, Hundesteuer, SEPA Mandate, 9107 - 18
KITA Veranlagung, Zahlungsverkehr  

Bauhof

Notfallnummer Bauhof  910 777
Bauhof  9107 – 30
Wassermeister  9107 – 31
Klärwerk  9107 – 32
Rheinmatthalle  8238

Kindergärten / Schule / Soziales / Pfl ege
Kindertagesstätte St. Josef  im Generationenhaus  9107 – 40
Katholischer  Kindergarten  St. Johannes Bosco  5108
Kindergarten St. Dominikus 9376428 
Grundschule Rheinhausen 9107 – 50
Grundschule St. Dominikus 9376428

Familienzentrum St. Josef  im Generationenhaus 9107 – 41
Café de la Vida gGmbH 9107 – 42
Pfl ege St. Josef im Generationenhaus 809 – 300
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Aktenzeichen: 10 K 37/16  Emmendingen, 10.04.2017 
         

Amtsgericht Emmendingen
VOLLSTRECKUNGSGERICHT 

   
Terminsbestimmung: 
  
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Datum Uhrzeit Raum Ort

Dienstag, 
27.06.2017

09:00 Uhr Sitzungssaal II Amtsgericht Emmendingen,  
Karl-Friedrich-Straße 25,  
79312 Emmendingen 

  
öffentlich versteigert werden: 
  
Grundbucheintragung: 
  
Eingetragen im Grundbuch von Niederhausen 

lfd.
Nr.

Gemarkung Flurstück Wirtschafts-
art u. Lage

Anschrift m² Blatt 

1 Niederhausen 
(BV 1)

282 Landwirt-
schaftsfläche

Sändle 584 2280 BV-Nr. 1 

2 Niederhausen 
(BV 2)

283 Landwirt-
schaftsfläche

Sändle 607 2280 BV-Nr. 2 

  
Lfd. Nr. 1 
Objektbeschreibung/Lage  (lt Angabe d. Sachverständigen): 
‚Landwirtschaftsfläche, Ackerland mit Baumbestand 
 
Verkehrswert: 1.220,00 €    
  
Lfd. Nr. 2 
Objektbeschreibung/Lage  (lt Angabe d. Sachverständigen): 
Landwirtschaftsfläche, Ackerland mit Baumbestand  
Verkehrswert: 1.100,00 €    
  
Der Versteigerungsvermerk ist am 09.12.2016 in das Grundbuch eingetragen worden. 

Aufforderung: 
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grundbuch nicht 
ersichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abga-
be von Geboten anzumelden und, wenn der Gläubiger widerspricht, glaubhaft zu machen, 

widrigenfalls sie bei der Feststellung des ge-
ringsten Gebotes nicht berücksichtigt und 
bei der Verteilung des Versteigerungserlö-
ses dem Anspruch des Gläubigers und den 
übrigen Rechten nachgesetzt werden. 
  
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung 
des Grundstücks oder des nach § 55 ZVG 
mithaftenden Zubehörs entgegensteht, 
wird aufgefordert, vor der Erteilung des Zu-
schlags die Aufhebung oder einstweilige 
Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, 
widrigenfalls für das Recht der Versteige-
rungserlös an die Stelle des versteigerten 
Gegenstandes tritt. 
  
Hinweis: 
Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen 
vor dem Termin eine genaue Berechnung 
der Ansprüche an Kapital, Zinsen und 
Kosten der Kündigung und der die Befrie-
digung aus dem Grundstück bezwecken-
den Rechtsverfolgung mit Angabe des 
beanspruchten Ranges schriftlich einzu-
reichen oder zu Protokoll der Geschäfts-
stelle zu erklären. 

Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn be-
reits eine Anmeldung vorliegt und keine Än-
derungen eingetreten sind. Die Ansprüche 
des Gläubigers gelten auch als angemeldet, 
soweit sie sich aus dem Zwangsversteige-
rungsantrag ergeben. 
  
Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteige-
rungstermin für ein Gebot Sicherheit ver-
langt werden. 

Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrs-
wertes und ist sofort zu leisten. Sicherheits-
leistung durch Barzahlung ist ausgeschlos-
sen. 

Bietvollmachten müssen öffentlich beglau-
bigt sein. 
  
Amtsgericht Emmendingen 
- Vollstreckungsgericht - 

Weitere Veranstaltungen
29.04.2017   Boulefreunde Rheinhausen Stellung des Maibaumes   Wittisheimer Platz 

29.04.2017   TuS Oberhausen   Heimspiel   Rheinmatthalle 

01.05.2017   Angelverein Rheinhausen   Fischessen   Vereinsheim AV Rheinhausen 

21.05.2017   KFD Niederhausen   100. Jubiläum 

25.05.2017   Boulefreunde Rheinhausen 2010 e.V.   Maibockturnier   Wittisheimer Platz 

25.05.2017   Förderverein FC Oberhausen   Vatertagshock   Sportplatz Oberhausen 

Amtliche Bekanntmachungen

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Aus dem 
Gemeinderat

Erste Einladung 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 

Am Mittwoch, dem 26. April 2017 findet 
um 19.00 Uhr im Bürgerhaus Rheinhausen, 
Ratssaal Raum Wittisheim eine öffentliche 
Gemeinderatssitzung statt. 
Tagesordnung: 
 
1. Ehrung von Blutspendern
2. Einwohnerfragestunde
3.  Bekanntgabe von Beschlüssen aus 

nichtöffentlicher Sitzung
4. Grundschule Rheinhausen:
 -  Vorstellung des aktuellen Planungs-

standes 
5.  Bebauungsplan Rebbürgerfeld III: 
 -  Aufstellungsbeschluss und Beschluss 

der Offenlage  
6.   Sanierung Wirtschaftsweg Albert-

Stehlin-Straße/Rheinstraße 
7.   Beschlussfassung über die Annahme 

von angetragenen Spenden 
8.   Vorlage und Beschlussfassung über 

Bauanträge
 a.  Leopoldstraße 9, Flst. Nr. 4746, 

Gemarkung Oberhausen 
Neubau eines Einfamilienhauses mit 
Carport und Fahrradschuppen 

 b.  Hauptstraße 81, Flst. Nr. 595, Gemar-
kung Niederhausen  
Umbau und Erweiterung des 
bestehenden Wohnhauses sowie 
Neubau eines Einfamilienhauses mit 
Oldtimergarage 

 c.  Aulestraße 2, Flst. Nr. 3242, Gemar-
kung Niederhausen  
Ausbau des Dachgeschosses zu 
einer Wohnung 

 d.  Augustin-Buselmeier-Straße 46, Flst. 
Nr. 3766, Gemarkung Niederhausen  
Errichten einer Bruchsteinmauer 

 e.  Blumenstraße 23, Flst. Nr. 3291, 
Gemarkung Niederhausen  
Bauvoranfrage: Neubau eines Einfa-
milienhauses mit Carport 

 f.  Herbolzheimer Straße 5, Flst. Nr. 353, 
Gemarkung Oberhausen  
Änderung des Dachstuhls mit Wohn-
raumerweiterung und Anbau von 
Balkonen;  
Nachtrag: Erhöhung des Dachfirstes 
um 71 cm 

 g.  Elzwiesen 5, Flst. Nr. 805/4, Gemar-
kung Niederhausen  
Anbau eines Betriebsgebäudes mit 
Lager und einer Brandmeldeanlage, 
aufgeschaltet 

9.  Bekanntgaben 
10.  Anfragen an die Verwaltung 
11.  Einwohnerfragestunde  
  
Die Einwohnerschaft ist zu dieser Gemein-
deratssitzung herzlich eingeladen. 
gez. Dr. Jürgen Louis 
Bürgermeister 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

Satzung der Jagdgenossenschaft 
Niederhausen 

§ 1 
Name, Sitz und Geschäftsjahr 

  
(1) Die Jagdgenossenschaft des gemein-
schaftlichen Jagdbezirks der Gemeinde 
Rheinhausen-Niederhausen im Landkreis 
Emmendingen führt den Namen: 
  

„Jagdgenossenschaft Niederhausen“ 
  
und hat ihren Sitz in 79365 Rheinhausen-
Niederhausen . 
  
(2) Die Jagdgenossenschaft ist eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechtes. Sie unter-
steht der Aufsicht der Unteren Jagdbehörde 
(Kreisjagdamt) beim Landratsamt Emmen-
dingen . 
  
(3) Geschäftsjahr der Jagdgenossenschaft 
ist das Jagdjahr (01. April bis 31. März). 
  

§ 2 
Jagdgenossen 

  
(1) Jagdgenossen sind alle Eigentümer 
der im gemeinschaftlichen Jagdbezirk ge-
legenen Grundstücke einschließlich der 
rechtskräftig angegliederten Flächen. 
Keine Jagdgenossen sind Eigentümer von 
Grundflächen, auf denen die Jagd nicht aus-
geübt werden darf. Hierzu gehören insbe-
sondere Eigentümer 
 
�� befriedeter Bezirke oder
�� von Flächen mit einem generellen öf-

fentlich-rechtlichen Nutzungs- oder Be-
tretungsverbot, z. B. Bahnanlagen, Au-
tobahnen oder der Fassungsbereich von 
Wasserschutzgebieten oder

�� im Bereich von Querungshilfen für Wild-
tiere in einem Umfeld von 250 m nach § 
42 Abs. 6 JWMG

�� von Flächen eines Eigenjagdbezirks, auch 
wenn dieser mit dem gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk zusammen verpachtet wird, 
mit Ausnahme der Fälle der vorüberge-
henden Aufgabe der Selbstständigkeit 
des Eigenjagdbezirkes nach § 10 Abs. 4 
JWMG.

 
Trifft dies nur auf Teilflächen eines Grund-
stücks zu, ist der Eigentümer mit der bejag-
baren Fläche jedoch Jagdgenosse. 
(1a) Stellt ein Jagdgenosse einen Antrag 
auf Befriedung seiner Grundstücke nach 
§ 14 JWMG, so scheidet er mit seinen Flä-
chen ab Rechtskraft der Entscheidung der 
unteren Jagdbehörde aus der Jagdgenos-
senschaft aus. Erachtet der Jagdvorstand 
dieses für notwendig, können die übri-
gen Mitglieder der Jagdgenossenschaft 
durch Bekanntmachung nach § 12 die-
ser Satzung hierüber informiert werden. 
Bis dahin entstandene Rechte und Pflichten 
des Jagdgenossen und der Jagdgenossen-
schaft bleiben davon unberührt. Endet die 
Befriedung aus den im Gesetz genannten 
Gründen, lebt automatisch die Mitglied-

schaft in der Jagdgenossenschaft wieder 
auf. Im Übrigen richten sich die Rechte und 
Pflichten beider Seiten nach den gesetzli-
chen Bestimmungen. 
  
(2) Die Jagdgenossenschaft erfaßt alle Jagd-
genossen in einem Verzeichnis unter Anga-
be der Flächenbeteiligung und deren Größe 
(Jagdkataster). Das Jagdkataster ist so fort-
zuführen; dass es bei anstehenden Entschei-
dungen der Jagdgenossenschaft rechtzeitig 
zur Verfügung steht. Nach Absatz 1 a befrie-
dete Flächen sind weiter im Jagdkataster zu 
führen. 
Auf einer Deutschen Grundkarte 1 : 50.000 
ist das Gebiet des gemeinschaftlichen Jagd-
bezirks mit Flurstücksbezeichnungen ein-
zutragen; befriedete Bezirke sind kenntlich 
zu machen. Die Karte ist auf dem neusten 
Stand zu halten und dem Jagdpachtvertrag 
beizufügen. 
  
(3) Die Jagdgenossen haben vor erstmaliger 
Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrechte dem 
Jagdvorstand alle erforderlichen Unterlagen 
wie Grundbuchauszüge, Urkundsabschrif-
ten unaufgefordert zur Verfügung zu stel-
len. Änderungen der Eigentumsverhältnisse 
sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
Der Jagdvorstand ist nicht verpflichtet, den 
oder die Eigentümer von Grundstücken fest-
zustellen. 
  
(4) Jeder Jagdgenosse ist berechtigt, das 
Jagdkataster am Ort der Verwaltung einzu-
sehen. 
  

§ 3 
Aufgaben und Organe  

der Jagdgenossenschaft 
(1) Die Jagdgenossenschaft verwaltet in 
eigener Verantwortung alle Angelegen-
heiten, die sich aus dem Jagdrecht der ihr 
angehörenden Jagdgenossen ergeben, 
insbesondere 
- die Jagdnutzung nach § 16 JWMG 
-  die Mitwirkung bei der Hege nach § 5 

JWMG
-  die Erfüllung der Wildschadensersatz-

pflicht nach § 53 JWMG, wobei diese bei 
einer Verpachtung des gemeinschaft-
lichen Jagdbezirks dem Jagdpächter 
aufzuerlegen ist. 

  
(2) Bei Verpachtung des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks erfolgt die entweder durch frei-
händige Vergabe oder durch Verlängerung 
bestehender Pachtverträge. Die Versamm-
lung beschließt jeweils vorher die Art der 
Verpachtung. 
Ist eine Verpachtung des Gemeinschafts-
jagdreviers nur möglich, wenn der Pächter 
die Wildschadensersatzpflicht nicht voll-
ständig übernimmt, muß dies die Versamm-
lung ausdrücklich beschließen, nachdem 
zuvor über die Folgen (Haftung aller Jagd-
genossen) aufgeklärt wurde. 
  
(3) Organe der Jagdgenossenschaft sind die 
Versammlung der Jagdgenossen und der 
Jagdvorstand, im Falle des § 13 auch der 
Beirat der Jagdgenossen. 
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§ 4 
Versammlung der Jagdgenossen 

(1) Die Versammlung ist ausschließlich zu-
ständig für Beschlüsse über die:
 
a)   Abrundung, Zusammenlegung und 

Teilung des Gemeinschaftsjagdreviers 
sowie die Bildung von Jagdbögen; Zu-
stimmung zur Eingliederung eines an 
den gemeinschaftlichen Jagdbezirk an-
grenzenden Eigenjagdbezirks nach § 10 
Abs. 4 JWMG 

b)   Art der Jagdnutzung nach § 16 JWMG 
einschließlich des Verfahrens bei Ver-
pachtung;

c)  wesentliche Inhalte des Pachtvertrags; 
d)   Beschränkung der Pflicht des Pächters 

zum Wildschadensersatz; 
e)   Erteilung des Zuschlags bei der Jagdver-

pachtung, insbesondere beim erstmali-
gen Abschluss eines Pachtvertrags mit 
einem neuen Pächter 

f )   Änderung laufender Pachtverträge und 
deren Verlängerung; 

g)   die Verwendung des Reinertrages und 
Erhebung von Umlagen, 

h)   Jahresrechnung, ggf. Aufstellung eines 
Haushaltsplanes; 

i)   Wahl, Abberufung und Entlastung des 
Jagdvorstandes; 

j)   Wahl zweier Rechnungsprüfer, die nicht 
dem Jagdvorstand angehören dürfen; 

k)   Bestätigung von Eilbeschlüssen des 
Jagdvorstandes nach § 8 Absatz 2 

l)   den Zusammenschluss zu Hegegemein-
schaften 

m)   Änderungen der Satzung (Genehmi-
gung der Unteren Jagdbehörde erfor-
derlich!). 

  
(2) Folgende Aufgaben können in Ergän-
zung zu § 8 durch Beschluß der Versamm-
lung auf den Jagdvorstand übertragen wer-
den:
�� Sämtliche Verwaltungsaufgaben, soweit 

sie nicht nach Absatz 1 der Versammlung 
vorbehalten sind;

�� Abrundungen des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirks durch Verpachtungen nach § 
17 Absatz 2 Satz 3 JWMG.

�� Vorbereitung und Durchführung von 
Jagdverpachtungen auf der Grundlage 
der Beschlüsse nach Absatz 1.

 
§ 5 

Durchführung der Versammlung der 
Jagdgenossen 

(1) Der Jagdvorstand hat die Versammlung 
mindestens in der Regel jährlich einzuberu-
fen. 
  
Sie ist außer in den vom Gesetz vorgegebe-
nen Fällen zwingend einzuberufen, wenn 
  
-  Entscheidungen nach § 4 Absatz 1 anste-

hen, 
-  dies mindestens 1/10 der Jagdgenos-

sen, die mindestens 1/10 der bejagbaren 
Grundfläche  der Jagdgenossenschaft ver-
treten, verlangt oder 

-  die Untere Jagdbehörde die Einberufung 
verfügt. 

  
Die Versammlung ist so anzusetzen, dass 

möglichst vielen Jagdgenossen die Teilnah-
me möglich ist. 
  
(2) Die Einladung zu jeder Versammlung er-
folgt mindestens zwei Wochen zuvor durch 
ortsübliche Bekanntmachung nach § 12 un-
ter Angabe von Ort, Zeit und vollständiger 
Tagesordnung. 
  
(3) Unter dem Tagesordnungspunkt „Ver-
schiedenes“ können keine Beschlüsse ge-
faßt werden, die in § 4 aufgeführt sind. 
  
(4) Die Versammlung ist grundsätzlich nicht 
öffentlich, außer die Versammlung läßt be-
stimmt Personen durch Beschluß zu. Zudem 
kann der Jagdvorstand zu seiner Unterstüt-
zung einzelnen sachkundigen Personen die 
Anwesenheit gestatten. Der Jagdvorsteher 
leitet die Versammlung, bei seiner Verhin-
derung sein Vertreter, sonst ein gewählter 
Versammlungsleiter. 
  

§ 6 
Beschlußfassung der Versammlung der 

Jagdgenossenschaft 
(1) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft be-
dürfen nach § 15 Abs. 5 JWMG sowohl der 
Mehrheit der anwesenden und vertretenen 
Jagdgenossen, als auch der Mehrheit der bei 
der Beschlussfassung vertretenen Grundflä-
che. Jagdgenossen, die weder anwesend 
noch vertreten sind, werden nicht zu be-
rücksichtigt. Stimmenthaltungen zählen als 
Ablehnung. (Bei Wahlen genügt die Mehrheit 
der anwesenden und vertretenen Jagdgenos-
sen, § 15 Abs. 5 JWMG.) 
  
(2) Jeder Jagdgenosse hat eine Stimme. 
Miteigentümer oder Gesamthandeigentü-
mer (z.B. Erbengemeinschaften) können ihr 
Stimmrecht nur einheitlich ausüben. Der 
abstimmende Mit- oder Gesamthandeigen-
tümer gilt als Vertreter der anderen Mitbe-
rechtigten. Abstimmungen erfolgen offen. 
  
(3) Jeder Jagdgenosse kann sein Stimmrecht 
mit schriftlicher Vollmacht durch 
-  einen anderen anwesenden Jagdgenossen 

oder 
-  durch seinen Ehegatten, Elternteil oder 

volljährigen Abkömmling oder 
-  durch eine die Grundfläche land-, forst– 

oder fischereiwirtschaftlich bewirt-
schaftende Person ausüben, juristische 
Personen durch ihren gesetzlichen 
Vertreter oder einen von diesem beauf-
tragten Mitarbeiter. Die Vollmacht muß 
nähere Angaben über Lage, Bezeichnung 
und Größe der vertretenen Grundstücks-
flächen enthalten. 

Jeder anwesende Stimmberechtigte darf 
höchstens zwei Vollmachten halten. 
  
(4) Über Beschlüsse und den wesentlichen 
Verlauf der Versammlung ist ein Protokoll 
zu fertigen und vom Jagdvorsteher (Ver-
sammlungsleiter) und dem Schriftführer zu 
unterzeichnen. Dieses muß Angaben dazu 
enthalten, 
�� wie viele Jagdgenossen anwesend oder 

vertreten waren und welche Grundfläche 
von ihnen vertreten wurde;

�� den Wortlaut der Beschlüsse unter Anga-

be der Mehrheit nach Kopfzahl und Flä-
che;

�� bei Beschlüssen über die Verwendung 
des Reinertrages auch die Namen der an-
wesenden oder vertretenen Jagdgenos-
sen, die dem Beschluß nicht zugestimmt 
haben.

 
(5) Ein Jagdgenosse kann für sich oder einen 
anderen das Stimmrecht ausüben, wenn 
darüber Beschluss gefasst wird, ob die Nut-
zung der Jagd ihm oder dem vertretenen 
Jagdgenossen überlassen werden soll. 
  
(6) Eine Neuverpachtung nach §15 Abs. 4 
Satz 4 JWMG bedarf immer der Zustimmung 
der Versammlung der Jagdgenossen. 
  

§ 7 
Jagdvorstand, Zusammensetzung und 

Auslagenersatz 
(1) Der Jagdvorstand besteht aus dem Vor-
sitzenden („Jagdvorsteher“), seinem Stell-
vertreter, dem Schriftführer, dem Rechner 
sowie bis zu vier Beisitzern. Die Versamm-
lung der Jagdgenossen wählt den Jagd-
vorstand auf die Dauer von vier Jahren. 
Wählbar ist jeder volljährige und geschäfts-
fähige Jagdgenosse. Als Rechner oder Beisit-
zer sind auch volljährige und geschäftsfähi-
ge Personen wählbar, die nicht Jagdgenosse 
sind. Ein vom Gemeindrat der Gemeinde 
Rheinhausen als Vertreter der Gemeinde be-
nannter Beisitzer ist gekorenes Mitglied des 
Jagdvorstandes. 
  
(2) Der Jagdvorstand kann auch nach Ab-
lauf seiner Amtszeit die Jagdgenossenschaft 
rechtswirksam vertreten, jedoch nur bis 
zu der Versammlung, die für die Wahl des 
neuen Vorstandes angesetzt ist. Kommt in 
dieser Versammlung ein Beschluß über die 
Wahl nicht zustande, nimmt der Gemeinde-
rat als Notvorstand die Aufgaben des Jagd-
vorstandes vorübergehend wahr. Dieser hat 
sich schnellstmöglich um die Wahl eines 
Jagdvorstandes zu bemühen. 
  
(3) Dem Jagdvorstand werden seine not-
wendigen und nachgewiesenen Auslagen 
ersetzt. Durch Beschluß kann ihm darüber 
hinaus eine Aufwandsentschädigung ge-
währt werden, höchstens jedoch bis zur 
Grenze der §§ 31a, 31b BGB. 
  

§ 8 
 Aufgaben des Jagdvorstandes 

(1) Der Jagdvorsteher und sein Stellvertre-
ter vertreten je einzeln die Jagdgenossen-
schaft gerichtlich und außergerichtlich. Der 
Stellvertreter wird nun dann tätig, wenn der 
Jagdvorsteher verhindert ist. Der Jagdvor-
stand ist an die Beschlüsse der Versamm-
lung der Jagdgenossen gebunden, die sich 
im Rahmen der Gesetze und der Satzung 
halten. Ist dies nach seiner Ansicht nicht der 
Fall, führt er den Beschluß nicht aus und gibt 
dies in der nächsten Versammlung bekannt. 
Besteht diese auf ihrem Beschluß, holt er die 
Entscheidung des Kreisjagdamtes ein. 
  
(2) Der Jagdvorstand darf in eigener Zu-
ständigkeit dringende Angelegenheiten 
erledigen und unaufschiebbare Geschäfte 
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vollziehen. Er muß die Versammlung der 
Jagdgenossen unverzüglich einberufen und 
unterrichten, wenn für die Jagdgenossen-
schaft Verbindlichkeiten entstehen oder zu 
erwarten sind. 
  
(3) Der Jagdvorstand hat insbesondere fol-
gende Aufgaben: 
  
a.)   Einberufung und Leitung der Ver-

sammlung der Jagdgenossen, 
b.)   Durchführung der Beschlüsse der Ver-

sammlung der Jagdgenossen, 
c.)  Führung der Kassengeschäfte, 
d.)   Aufstellung des Haushaltsplanes und 

der Jahresrechnung, 
e.)   Aufstellung des Verteilungsplanes und 

der Beitragsliste, 
f.)   Führung des Schriftwechsels und Be-

urkundung von Beschlüssen, 
g.)   Abschluss einer Zielvereinbarung über 

den Abschuss von Rehwild, 
h.)   Stellungnahme im Rahmen der Anhö-

rung zu Anträgen auf Befriedung von 
Grundflächen aus ethischen Gründen 
nach § 14 JWMG 

i.)  Vornahme der Bekanntmachungen. 
  
(4) Der gewählte Jagdvorstand beschließt 
durch Abstimmung. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
Das Stimmrecht im Vorstand kann nur per-
sönlich ausgeübt werden. Hinsichtlich einer 
möglichen Befangenheit gilt § 18 GemO 
entsprechend. 
  
(5) Der Jagdvorstand hat bei Rehwild den 
Entwurf der Zielvereinbarung/Zielsetzung 
nach § 34 JWMG, bei Rot-, Gams-, Sika-, Dam- 
und Muffelwild den Entwurf des Abschuss-
planes auf die Dauer von zwei Wochen zur 
Einsichtnahme für Interessierte vorzuhalten. 
Jagdgenossen können Vorschläge zum Ent-
wurf abgeben. Dies sowie Ort und Zeit der 
Auslegung sind rechtzeitig vorher bekannt-
zugeben. Vorschläge der Jagdgenossen sind 
angemessen zu berücksichtigen. 
  

§ 9 
 Reinertrag; Umlagen 

(1) Die Versammlung beschließt über die 
Verwendung eines Reinertrages eines Jagd-
jahres. Beschließt sie, den Reinertrag nicht 
an die Jagdgenossen nach dem Verhältnis 
des Flächeninhaltes ihrer beteiligten Grund-
stücke zu verteilen, ist dieser Beschluß allen 
Jagdgenossen durch öffentliche Bekannt-
machung mitzuteilen. Die Beschlussfassung 
erfolgt immer durch offene Abstimmung. 
Jeder Jagdgenosse, der dem Beschluß nicht 
zugestimmt hat, kann gebührenfrei die Aus-
zahlung seines Anteiles verlangen. Der An-

spruch erlischt, wenn er nicht binnen eines 
Monates nach der Bekanntmachung der 
Beschlußfassung schriftlich oder mündlich 
zu Protokoll des Jagdvorstan des geltend 
gemacht wird. Er entsteht mit Beginn eines 
Jagdjahres jeweils neu. 
  
(2) Der Reinertrag ist bei Auskehrung an 
die Jagdgenossen jährlich bis zum 31. Mai 
an die Jagdgenossen auszuzahlen. Entfällt 
auf einen Jagdgenossen ein Anteil von we-
niger als 25,- €, erfolgt die Auszahlung erst 
dann, wenn der Anspruch durch Zuwächse 
diesen Betrag erreicht. Die Auszahlung er-
folgt entweder durch Überweisung oder 
bar an einem Zahltag durch Abholung, je 
nach dem, wie die Versammlung beschließt.  
 
Das gleiche gilt, wenn ein Jagdgenosse die 
Auszahlung seines Anteiles am Reinerlös 
verlangt. 
  
(3) Reichen die Mittel der Jagdgenossen-
schaft zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten 
nicht aus, so kann die Versammlung der 
Jagdgenossenschaft die Erhebung einer 
Umlage durch die Zahlung von Beiträgen 
beschließen. 
  

§ 10 
Kassenführung 

(1) Die Führung der Kassen- und Rechnungs-
geschäfte erfolgt durch den Rechner unter 
Aufsicht des Jagdvorstandes. Er ist dem Jagd-
vorstand für die ordnungsgemäße Führung 
der Genossenschaftskasse verantwortlich. 
 
Der Jagdvorstand hat sich laufend über 
Stand und Führung der Genossenschafts-
kasse zu unterrichten. 
  
(2) Für die Kassenführung gelten nachfol-
gende Grundsätze: 
 
�� Für Einnahmen und Auszahlungen ist je-

weils eine schriftliche Anordnung erfor-
derlich, die vom Jagdvorsteher, bei seiner 
Verhinderung durch den Vertreter zu er-
teilen ist.

�� Alle Einnahmen und Ausgaben sind in 
zeitlicher Reihenfolge in ein Kassenbuch 
laufend einzutragen. Das Kassenbuch und 
die Belege sind mindestens 10 Jahre auf-
zubewahren.

�� Jagdvorstand und insbesondere der Rech-
ner haben dafür zu sorgen, dass Einnah-
men der Jagdgenossenschaft rechtzeitig 
eingehen und Auszahlungen ordnungs-
gemäß geleistet werden. Außenstände 
sind anzumahnen. Nach fruchtlosem Ab-
lauf der Zahlungsfrist ist die zwangsweise 
Beitreibung zu veranlassen.

�� Kassenfehlbestände sind vom Rechner 
sofort zu ersetzen und im Kassenbuch 
festzuhalten. Nicht aufklärbare Kassen-
überschüsse sind als sonstige Einnahmen 
zu verbuchen.

  
(3) Die Jagdgenossenschaft stellt für jedes 
Geschäftsjahr (Jagdjahr) einen Haushalts-
plan auf, wenn der Umfang der Geschäfts- 
und Wirtschaftsführung dies erfordert. Übt 
die Jagdgenossenschaft die Jagd für eigene 
Rechnung aus, muß sie einen Haushaltsplan 
aufstellen. Der haushaltsplan muß ausgegli-
chen sein. 
  
(4) Zum Schluß eines jeden Geschäftsjah-
res ist eine Jahresrechnung (Kassenbericht) 
aufzustellen, die den Rechnungsprüfern zur 
Prüfung und der Versammlung zur Entlas-
tung vorzulegen ist. Führt die Prüfung zur 
Feststellung erheblicher Verstöße gegen die 
Grundsätze ordnungsgemäßer Kassenfüh-
rung, so wird dem Jagdvorstand und dem 
Rechner erst Entlastung erteilt, wenn die 
Mängel ordnungsgemäß behoben sind. 
  

§ 11 
Anteile der Jagdgenossen  

an Nutzen und Lasten 
(1) Die Beteiligung der Jagdgenossen an 
Nutzen und Aufwendungen der Jagdgenos-
senschaft richtet sich nach dem Verhältnis 
ihrer bejagbaren Grundstücke zur gesam-
ten Jagdnutzfläche des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirkes. Umlagen können auch nach 
Köpfen erhoben und wie Gemeindeabga-
ben beigetrieben werden. 
  
(2) Zur Festsetzung der Anteile der Jagd-
genossen stellt der Jagdvorstand, soweit 
erforderlich, einen Verteilungsplan für den 
Reinertrag und eine Beitragsliste für die Um-
lage auf. 
Verteilungsplan und Beitragsliste sind nach 
vorheriger Bekanntgabe eine Woche lang 
zur Einsichtnahme öffentlich auszulegen 
und auf Antrag, der spätestens 7 Tage nach 
Ablauf der Auslegungsfrist beim Jagdvor-
stand einzubringen ist, zu berichtigen. 
  

§ 12 
Bekanntmachungen 

Die für die Jagdgenossen bestimmten Be-
kanntmachungen werden durch öffentli-
chen Anschlag oder durch Veröffentlichung 
im Mitteilungsblatt der Gemeinde Rhein-
hausen bekanntgegeben. 
  
  
 Rheinhausen, 17.03.2017

gez. Bernd Ams, Jagdvorstand  

AUF DER SUCHE? Wussten Sie...
... dass Sie auf www.primo-stockach.de alle 
Anzeigenteile der Heimatblätter  auch ONLINE 
lesen können?
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Beachtung der gesetzlichen  
Meldepflicht 

Da in der letzten Zeit vermehrt festgestellt 
wurde, dass die gesetzliche Meldepflicht 
beim Bezug oder Verlassen einer Wohnung 
nicht eingehalten bzw. mit erheblichen Zei-
ten überschritten wurde, müssen wir auf 
Ihre Beachtung besonders hinweisen. Das 
Beziehen einer Wohnung löst die Pflicht zu 
An- oder Ummeldung nach den Vorschrif-
ten des geltenden Meldegesetzes aus. So 
hat sich der Meldepflichtige innerhalb zwei 
Wochen bei seiner zuständigen Meldebe-
hörde, unter Vorlage seiner Ausweispapie-
re zu melden. Diese Vorschrift ist auch bei 
einem Umzug, innerhalb der Gemeinde 
Rheinhausen zu beachten. Seit dem 1. No-
vember 2015 muss bei der Anmeldung 
eine Wohnungsgeberbescheinigung mit 
vorgelegt werden. Diesen finden Sie unter 
www.rheinhausen.de - Formulare. 
  
Beim verlassen einer Wohnung in eine an-
dere Gemeinde/Stadt ist eine Abmeldung 
nicht mehr erforderlich. 
  
Eine Ausnahme bildet das Wegziehen in das 
Ausland. Hierbei ist eine Abmeldung nach 
wie vor erforderlich. 
  
Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften 
stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit 
einem Bußgeld geahndet werden kann. Aus 
eigenem Interesse bitten wir daher den be-
treffenden Personenkreis, diese Meldetermi-
ne einzuhalten. 
  
Das Meldeamt 

Austausch der Wasserzähler 

Nach Ostern wird unser Wassermeister 
Herr Harald Schmider die Wasserzähler 
austauschen, deren Eichzeit abgelaufen 
sind. 
  
Wir bitten um Kenntnisnahme. 

 
 

Unsere Jubilare

Am 15. April 2017 
Herrn 

Peter Koch 
Schwarzwaldstraße 7 
zum 75. Geburtstag 

  
Am 18. April 2017 

Herrn 
Hermann Burger 
Hauptstraße 129 

zum 75. Geburtstag 
  

Den Jubilaren wünschen wir für das neue 
Lebensjahr vor allem Gesundheit 

und Wohlergehen. 
  

Dr. Jürgen Louis 
Bürgermeister 

 
 
 

Abfallwirtschaft

Müllabfuhrtermine graue Tonne  

für den Monat April 2017: 
Freitag, 21.04.2017 
  

Müllabfuhrtermine blaue Tonne 
(Papiertonne) 

für den Monat April 2017: 
Freitag, 21.04.2017 
  
Um Beachtung wird gebeten! 
 

Gelber Sack

Abholung Gelber Sack  
für den Monat April 2017: 
Samstag, 22.04.2017 
  
Bitte beachten Sie, dass nur zugebundene 
Säcke mitgenommen werden. Die Säcke 
sind spätestens bis 6.00 Uhr bereitzustellen. 
  
Um Kenntnisnahme und Beachtung wird 
gebeten 
 

Wochenmarkt

in Rheinhausen 
immer freitags von 14.30 bis 18.00 Uhr 

Informationen des Bürgermeisteramtes

Grundschule 
Rheinhausen

Anmeldung zum Schulbesuch bzw. An-
trag auf Zurückstellung vom Schulbesuch 
  
Alle Kinder, die zwischen dem 01.10.2010 
und dem 30.09.2011 geboren sind, werden 
in diesem Jahr schulpflichtig. 
  
Auf Wunsch der Eltern können im Rahmen 
der Stichtagsflexibilisierung auch Kinder, 

Aus Kindergärten, Grundschule & Generationenhaus
die bis einschl. 30. Juni des folgenden Jah-
res das 6. Lebensjahr vollenden, angemel-
det werden. Voraussetzung ist die Schulfä-
higkeit des Kindes, die nach wie vor von der 
Schulleitung und ggf. eines Gutachtens des 
Gesundheitsamtes festgestellt wird. 
Informationen dazu sind bei Frau Kusterer 
erhältlich (Schule, Tel. 9107-50)) 
  
Die Anmeldung der Schulanfänger findet 
am 27. und 28. April 2017 im Sekretariat 
der Schule Rheinhausen statt. Auch die Zu-
rückstellung vom Schulbesuch muss schrift-
lich in der Schule beantragt werden. 
  

In den Kindergärten hängen Terminlisten 
aus, in die Sie sich eintragen können, um 
längere Wartezeiten zu vermeiden. Falls Sie 
keinen dieser Termine wahrnehmen kön-
nen, erfragen Sie bitte telefonisch einen An-
meldetermin. 
  
Bitte bringen Sie zur Anmeldung eine Ge-
burtsurkunde mit. 
  
U. Naegele-Kusterer, Rektorin 
  

Der Helferkreis 

Der Helferkreis sucht für unsere in Rheinhausen lebenden Flüchtlinge eine Waschmaschi-
ne und einen Staubsauger, gerne gebraucht aber funktionstüchtig, sowie eine Duschka-
bine 90 x 90 cm. Falls jemand eines der Dinge zur Verfügung stellen möchte, melde er sich 
bitte bei der Gemeindeverwaltung oder bei Elke Blieske, Tel. 6977. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Der Helferkreis 
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Förderverein der Feuerwehr 
mit arbeitsreichem Jahr 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung 
des Fördervereines der Feuerwehr Rhein-
hausen war geprägt durch die Spendenakti-
on für das neue Mehrzweck- und Komman-
dofahrzeug für die Feuerwehr Rheinhausen 
(die BZ berichtete). Wie der Vorsitzende Sa-
scha Meyer in seinem Bericht bekanntgab, 
erwirtschaftete der Förderverein in seinem 
fünfjährigen Bestehen bereits über 22.000€ 
welche direkt der Feuerwehr wieder zur 
Verfügung gestellt wurden. Unglaublich 
erfreulich war im vergangenen Jahr die 
Spendenaktion bei der Sascha Meyer und 
Clemens Maurer als stellvertretender Vor-
sitzender etliche Aktionen ins Leben rufen 
die alle sehr erfolgreich waren. Der Stand 
im Juni vor dem REWE, bei dem der För-
derverein in Zusammenarbeit mit der Feu-
erwehrführung die Arbeit der Feuerwehr 
und der Helfer- vor- Ort Gruppe sowie den 
Spendenzweck den Besuchern vorstellte, 
war ebenso erfolgreich wie die „Crowdfoun-
ding“- Aktion in Zusammenarbeit mit der 
Volksbank Lahr. Alles in allem wurden über 
5.000€ mehr an Spenden eingenommen 
werden als für die Mindestausstattung not-
wendig gewesen wäre. Somit konnte das 
Fahrzeug ohne Abstriche konzipiert werden. 
Meyer betonte nochmals das die Spenden 
der Bevölkerung und den Firmen aus Rhein-
hausen auch wieder komplett den Einwoh-
nern aus Rheinhausen zugutekommen. Dies 
ist so auch den Bürgern bewusst weshalb 
man sich während der Spendenaktion über 
viele Spenden und unerwartet hohe Einzel-
spenden freuen konnte. Der Förderverein 
ist stolz darauf diese Wertschätzung den 
Einsatzkräften im Feuerwehrdienst und den 
Mitgliedern der First- Responder- Gruppe 
weitergeben zu können. Schriftführer Sven 
Maurer beleuchtete die einzelnen Aktionen 
in seinem Bericht nochmals genauer. Einzig 

der Christbaumverkauf blieb etwas hinter 
den Erwartungen zurück, hier wird dieses 
Jahr mit einem entsprechend geänderten 
Konzept den Wünschen und Anregungen 
der Käufer Rechnung getragen. 
Rechnerin Stephanie Metzger hatte letztes 
Jahr einiges an Arbeit um die eingehenden 
Spenden ordnungsgemäß zu verwalten. 
Unter dem Strich blieb für das Geschäfts-
jahr 2016 ein fünfstelliger Betrag auf der 
Habenseite übrig, welcher jedoch Anfang 
diesen Jahres bekanntlich an die Gemeinde 
zur Beschaffung übergeben wurde. Dass sie 
ihre Arbeit hervorragend machte und eine 
fehlerfrei Buchführung beherrscht konnten 
ihr die Kassenprüfer Markus Kossmann und 
Gerhard Kaiser mit ruhigem Gewissen attes-
tieren. Dementsprechend leicht fiel es dann 
dem anwesenden Bürgermeister Dr. Louis 
die Entlastung der Rechnerin und anschlie-
ßend der gesamten Vorstandschaft zu bean-
tragen welche auch beide einstimmig aus-
fielen. In seinen Grußworten dankte er dem 
gesamten Vorstandsteam für die geleistete 
Arbeit zum direkten Wohle der Bürger von 
Rheinhausen. 
Kommandant Heckel sprach in seinen 
Dankesworten auch die anfängliche Un-

gewissheit an die aufgrund der notwendi-
gen Spendensumme herrschte. Allerdings 
verflog diese recht bald als man die vielen 
Spendeneingänge feststellte. Mit einem 
herzlichen Dank der Führung und der ge-
samten Feuerwehr an den Förderverein 
schloss die Versammlung. 
 
 

Freiw. Feuerwehr
Rheinhausen

Übungen der Feuerwehr Rheinhausen 
Am Samstag, den 15.04. findet um 14:00 
Uhr die verpflichtende jährliche Belastungs-
übung der Atemschutzgeräteträger statt. 
Am Dienstag, den 18.04. findet um 18:00 
Uhr ein Übung für alle ausgebildeten Boot-
führern statt. Am Freitag, den 21.04. findet 
um 19:30 Uhr eine Weiterbildung für alle 
Gruppenführer statt. Um vollzählige Teilnah-
me wird jeweils gebeten. 

  
Thorsten Heckel - Kommandant 

Freiwillige Feuerwehr

Katholische 
Kirchengemeinde

Gottesdienstordnung
vom 14.04. bis 23.04.2017 
Freitag, 14.4. Karfreitag, Fast- und Absti-
nenztag  
10:00 Uhr Maria Sand Beichtgelegenheit 
(Pfr. Dr. Meisert)  
10:30 Uhr St. Ulrich Kinderkreuzweg
(GRefin Christ, Famgoteam)  
10:30 Uhr Maria Sand Kinderkreuzweg 
(GRefin Rothenberger)  
15:00 Uhr St. Achatius Karfreitagsliturgie - 
mit gestaltet von Kirchenchören St. Achatius 
und St. Ulrich - bitte einen Kieselstein zur 
Kreuzverehrung mitbringen (Tröger, Kindle, 
Wangler, Weis)  

Kirchliche Nachrichten
15:00 Uhr St. Alexius  Karfreitagsliturgie 
(GRef. Spang)  
15:00 Uhr St. Hilarius Karfreitagsliturgie - 
mit gestaltet vom Kirchenchor - bitte ein 
Stück Holz zur Kreuzverehrung mitbringen 
(Diakon Kausch, und Team)  
15:00 Uhr St. Mauritius Karfreitagslitur-
gie - mit gestaltet vom Kirchenchor, anschl. 
Beichtgelegenheit - bitte ein Stück Holz zur 
Kreuzverehrung mitbringen (Pfr. Dr. Meisert) 
16:15 Uhr St. Alexius  Gebetsstunde - gestal-
tet von der franziskanischen Gemeinschaft 
 
Samstag, 15.4. Karsamstag/Osternacht  
16:00 Uhr Maria Sand Beichtgelegenheit 
(Pfr. Dr. Meisert) 
20:30 Uhr St. Alexius  Feier der Heiligen 
Osternacht mit Taufe von Coco und Cleo 
Wunderle - - Segnung der Osterspeisen - mit 
Beteiligung der Erstkommunionkinder - mit 
gestaltet vom Kirchenchor (Pfr. Dr. Meisert) 

Sonntag, 16.4. Ostersonntag, Hochfest 
der Auferstehung des Herrn  
5:30 Uhr Maria Sand Auferstehungsfeier als 
Wortgottesfeier mit Segnung der Osterspei-
sen (Rauber, Bäuerle, Zängle)  
8:45 Uhr St. Ulrich Festgottesdienst zu Os-
tern - mit gestaltet vom Kirchenchor - Seg-
nung der Osterspeisen (Pfr. Dr. Meisert) 
10:30 Uhr St. Mauritius Festgottesdienst 
zu Ostern - mit gestaltet vom Kirchenchor - 
Segnung der Osterspeisen (Pfr. Dr. Meisert) 
13:00 Uhr Maria Sand Rosenkranz
14:00 Uhr St. Ulrich Rosenkranz  
18:30 Uhr St. Achatius Ostervesper 
(Tom Tröger)  
  
Montag, 17.4. Ostermontag   
8:45 Uhr St. Hilarius Festgottesdienst zu 
Ostern - mit dem Kirchenchor - Segnung 
der Osterspeisen (Pfr. Dr. Meisert)  
10:30 Uhr St. Achatius Familiengottes-
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dienst zu Ostern - Segnung der Osterspei-
sen (Pfr. Dr. Meisert, GRefin Christ und 
Famgoteam)
14:00 Uhr St. Ulrich Rosenkranz 
   
Dienstag, 18.4.    
19:10 Uhr St. Hilarius Gebetsraum 
Abendgebet im Pfarrhaus  
  
Mittwoch, 19.4.    
18:30 Uhr St. Alexius  Eucharistiefeier 
  
Donnerstag, 20.4.    
15:00 Uhr Maria Sand Rosenkranz  
19:00 Uhr St. Hilarius Stille Anbetung vor 
dem Allerheiligsten, Abschluss mit Komplet 
  
Freitag, 21.4.    
15:30 Uhr Maria Sand Diamantene Hoch-
zeit von Theresia und Josef Enz  
  
Samstag, 22.4.    
8:20 Uhr Maria Sand Rosenkranz  
8:30 Uhr Maria Sand Beichtgelegenheit 
(Pfr. Jürgen Schindler)  
9:00 Uhr Maria Sand Eucharistiefeier 
(Pfr. Jürgen Schindler)  
10:00 Uhr St. Achatius Feier der Erstkom-
munion (Pfr. Dr. Meisert)  
17:45 Uhr St. Achatius Dankandacht zur 
Erstkommunion (Pfr. Dr. Meisert)  
  
Sonntag, 23.4. 2. Sonntag der Osterzeit 
8:45 Uhr St. Hilarius Wortgottesdienst  
10:00 Uhr St. Ulrich Feier der Erstkommuni-
on (Pfr. Dr. Meisert)  
13:00 Uhr Maria Sand Rosenkranz
14:00 Uhr St. Ulrich Rosenkranz  
17:45 Uhr St. Ulrich Dankandacht zur Erst-
kommunion (Pfr. Dr. Meisert)  
  
Kath. Pfarramt St. Ulrich und Achatius 
Kirchstraße 36, 79365 Rheinhausen 
Tel. 07643 / 308 Fax 07643 / 913481 
Email: buero.rheinhausen@se-her-rhein.de 
Öffnungszeiten 
MO - MI,  09.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
Do. von  15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Fr.  09:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
Sprechzeiten Pfr. Meisert nach Vereinbarung 
Mehr Informationen zu unseren Veranstal-
tungen entnehmen Sie bitte dem Interne-
tauftritt www.se-her-rhein.de oder dem 
Pfarrblatt. 
 
Ministranten 
Probe für Gründonnerstag: 
am 12.04.2017 um 15.30 Uhr in St. Ulrich 
Probe für Karfreitag: 
Donnerstag 13.04.17 um 15.00 Uhr 
in St. Achatius 
Probe für die gemeinsame Osternacht der 
Seelsorgeeinheit in St. Alexius: 
Samstag 15.04.2017 um 09:00 Uhr 
in St. Alexius 

Erstkommunion 2017 
Feier der Erstkommunion 
An den beiden Wochenenden nach Ostern 
werden insgesamt 60 Kinder unserer Seel-
sorgeeinheit ihre Erstkommunion feiern 
Wir freuen uns mit den Kindern und ihren 
Familien und wünschen allen ein schönes 
Fest. 

Erstkommunikanten in Rheinhausen 
22.04. in St. Achatius Niederhausen 
Alina Schwörer 
Alisa Wild 
Amelie Schätzle 
Enya Moser 
Felipe Louis 
Franziska Hödle 
Jana Rehm 
Laura-Sophie Steck 
Lennox Löffler 
Lukas Stuber 
Malia Stephan 
Paco Enghauser 
Soraya Lang 
Tino-Somalus Enghauser 
  
23.04. in St. Ulrich Oberhausen 
Anna-Lena Franz 
Celine Dörfler 
Charlotte Dörle 
Cindy Koch 
Clara Kollefrath 
Greta Moser 
Jakob Isele 
Jana Stöcklin 
Kimberly Jeworutzki 
Selin Bußhardt 
  
Proben für die Erstkommunion: 
Niederhausen  MI, 19.04. 10.00 Uhr Kirche 
Niederhausen 
DO, 20.04. 10.00 Uhr Kirche Niederhausen 
Oberhausen  MI, 19.04. 15.00 Uhr Kir-
che Oberhausen 
DO, 20.04. 15.00 Uhr Kirche Oberhausen 
  
Kinder und Familien 
Die Heilige Woche für Familien 
Wir gehen mit Jesus den Weg durch Leiden 
und Tod zur Auferstehung und laden Kinder 
und Familien ein:
�� zum Abendmahlsamt am Gründonners-

tag 13.04.
um 18.30 Uhr in St. Ulrich Oberhausen (mit 
Beteiligung der Erstkommunionkinder)
�� zum Kinderkreuzweg am 14.04.um 10.30 

Uhr in St. Ulrich
(Achtung, Beginn anders als im Flyer Famili-
enpastoral abgedruckt)
�� zur Osternachtsfeier am 15.04. um 20.30 

Uhr in St. Alexius Herbolzheim (mit Betei-
ligung der Erstkommunionkinder)

�� zum Familiengottesdienst am Ostermon-
tag, 17.04. um 10.30 Uhr in St. Achatius 
Niederhausen

 
In all diesen Gottesdiensten dürfen die Kin-
der ihr Kässchen mit dem Fastenopfer mit-
bringen. 
  
Die Segnung der Osterspeisen findet in 
allen Ostergottesdiensten statt. 
  
  
Anmeldung Pfarrfreizeit 2017 
Die Anmeldungen zur diesjährigen Pfarr-
freizeit liegen ab 29.04. in St. Ulrich und St. 
Achatius aus und können dort mitgenom-
men werden. Der erste Anmeldetag ist dann 
am 11.05.. Erst zu diesem Termin werden An-
meldungen entgegen genommen. Näheres 
hierzu im Anmeldeflyer. 
 

Maialtäre: 
Die Maialtäre werden bald wieder gerichtet. 
Wer Geld für Blumen geben möchte, kann 
diese Spende bei Frau Rita Weis für St. Ulrich 
oder bei Frau Ginia Jäger für St. Achatius 
oder im Pfarrbüro abgeben.
 
 

Kath. öff entliche 
Bücherei

Öffnungszeiten im Bürgerhaus: 
Di, 16.00 - 17.30 Uhr und am 
Do, 17.30 Uhr - 18.30 Uhr. 
In den Schulferien geschlossen.
 
  

Bildungswerk 
Rheinhausen

Besichtigung einer Edelstein-
schleiferei in Waldkirch 

am Mittwoch 26.04.2017 
Wir nehmen an einer Führung durch die his-
torische Edelsteinschleiferei Wintermantel 
in Waldkirch teil. Zu erleben gibt es eine his-
torische Werkstatt die 150 Jahre alt ist und 
von der es keine Zweite auf der Welt gibt. 
Dazu repräsentiert sie eindrucksvoll die ge-
samte Tradition des Schleifens von Edelstei-
nen im Breisgau. 
Anmeldungen bitte bis 22.04.2017 bei Bri-
gitte Schröder ;Tel. 07643/5400 
Eintrittspreis bei 10 Teilnehmer: pro Person 
5,00Euro 
Töpferkurs: Schmuckstücke aus  Ton 
für Garten u Terasse. 
Wenn die Natur erwacht, bekommen auch 
wir wieder Lust am Gartengestalten. Eine 
schöne Gelegenheit um Beete oder Bal-
kon mit selbst gefertigter Gartenkeramik 
zu bereichern. Dekorative Gartenstelen, 
Kugeln,Frauen u. Tierfiguren..........sind ech-
te Hingucker für den Garten u. können an 
4 Abenden, 25.04., 2.05., 09.05.,23.05. von 
19:30 Uhr bis 22:00 Uhr phantasievoll gestal-
tet werden. 

Anmeldung und Info bei: 
Irmhilde Metzger,Tel.07643 / 4137 

 

Seniorenkreis 
Niederhausen

Der Seniorenkreis trifft sich am Donnerstag, 
den 20. April 2017, zu einem gemütlichen 
Beisammensein im Cafe de la Vida. Um 12:30 
Uhr besteht die Möglichkeit gemeinsam 
Mittag zu essen. Bitte melden Sie sich bei 
Teilnahme am Mittagessen bis spätestens 
18.04. bei Maria Pflieger, Tel. 1454 an. 
  
Mit besten Segenswünschen: 
Pfr. Dr. Stefan Meisert und das Pastoralteam 
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Evangelische 
Kirchengemeinde
Weisweil

mit Rheinhausen
  
Die Bürozeiten im Evangelischen Pfarramt 
Pfarramtssekretärin: Rosemarie Schmidt 
Montag 16:00-18:00 Uhr 
Donnerstag 09:00-12:00 Uhr   
Tel.: 07646 / 216  Fax: 07646 / 218566 
E-Mail: info@kirche-weisweil.de 
Pfarrer Keno Heyenga  
erreichen Sie im Pfarramt in Weisweil 
Tel. 07646-216 (Termine nach Absprache) 
E-Mail: keno.heyenga@kirche-weisweil.de 
www.kirche-weisweil.de 
www.facebook.com/kircheweisweil 
Die Kirchengemeinde für das Smartpho-
ne im App-Store: ‚Kirche Weisweil‘ 
  

Bitte beachten Sie auch unseren Oster-
brief, den Sie als Beilage im Amtsblatt 
finden. 
  
  
Donnerstag, 13. April 2017 
Gründonnerstag 
19:00 Uhr: Meditativer Gottesdienst mit 
Abendmahl 
Pfarrer Keno Heyenga 
mit Musik von Theresa Ehret und 
Claudia Heyenga 
  
Freitag, 14. April 2017 
Karfreitag 
09:30 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl  
(Einzelkelche) 
Pfarrer Keno Heyenga 
Der Kirchenchor gestaltet den Gottesdienst 
musikalisch mit. 
  
Ostersonntag, 16. April 2017 
06:00 Uhr: Auferstehungsfeier auf dem 
Friedhof 

Pfr. Keno Heyenga und der Musikverein 
Weisweil 
Mit den ersten Sonnenstrahlen des Oster-
morgens feiern wir die Auferstehung Jesu. 
Der Musikverein gestaltet die Auferste-
hungsfeier musikalisch. Im Anschluss an 
die Auferstehungsfeier lädt der Kirchenge-
meinderat alle Besucher*innen herzlich ein 
zu einem gemeinsamen Osterfrühstück im 
Gemeindehaus. 
  
09:30 Uhr: Ostergottesdienst mit Taufe 
und Abendmahl 
Pfr. Keno Heyenga 
  
Kindergottesdienst 
Am 16. und 23. April machen wir Ferien und 
feiern die Ostergottesdienste zusammen 
mit den Erwachsenen. Da dürft Ihr Kinder 
natürlich auch dabei sein! 
Nach den Osterferien geht es dann weiter: 
am 30. April zur gewohnten Zeit (10:45 Uhr) 
im Gemeindehaus.   
Wir freuen uns auf Euch! 

Akkordeonclub 
Rheinhausen 1937 e.V.

Schnupperkurs in den Osterferien 

Am Donnerstag, den 20.04.17 findet ein kos-
tenloser Schnupperkurs für das Akkordeon 
statt. 
Ab 18:00 Uhr sind alle interessierten Kinder 
ab 6 Jahren, Jugendliche und Erwachsene 
herzlich in den Proberaum des Akkordeon-
clubs im alten Kindergarten in Oberhausen 
eingeladen. Instrumente werden kostenlos 
zur Verfügung gestellt. 
Interesse aber der Termin passt nicht? 
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen 
Schnupperkurs an einem anderen Tag. Ein-
fach melden bei: 
Philipp Mutz 
0176/84714158 
philipp.mutz@web.de 
 
 

Angelverein 
Rheinhausen

Angelheim Oberhausen

Karfreitag ab 11.00 Uhr 
Frischer Steinbeißer mit Nudeln 
Fischteller mit Hausmacher Kartoffelsalat 
Forellen frisch geräuchert und gebraten 
auch zum mitnehmen 
  
Ostersonntag geschlossen! 
  
Ostermontag ab 10.00 Uhr geöffnet 
Schweinelende im Speckmantel 
mit Morchel-Rahmsoße 
  

Vereinsnachrichten
Sonntag 23.4.17 
Geschmorte Kalbsbäckchen 
  
Ein frohes Osterfest 
wünscht 
Das Team vom Angelheim 
 

Feiern Sie am 1. Mai nach alter Tradition 
mit uns. 
  
An unserem Vereinsheim im Ruhsand 
findet wie jedes Jahr und in gewohn-
ter Weise unser Fischessen 2017 statt. 
Wir bieten ab 11.00 Uhr frisch zubereite 
Fischspezialitäten, in geräucherter, ge-
bratener oder saurer Art. Selbstverständ-
lich gibt es auch für die nicht Fischesser 
alternative Köstlichkeiten. 
  
Kommen Sie und feiern Sie mit uns, auf 
ihr kommen freut sich der 
  
„Angelverein Rheinhausen“ 
  
An alle Mittglieder: 
Bitte in den Helferlisten eintragen 

 
 

FC Oberhausen

Am Gründonnerstag, 13.04.2017, findet ab 
20 Uhr im Sportheim Oberhausen die Jah-
reshauptversammlung des FC Oberhausen 
statt. Alle Mitglieder und Freunde sind herz-
lich eingeladen. Es stehen folgende Neu-
wahlen auf dem Programm: 
- 1. Vorsitzender 
- Rechner 
- Schriftführer 
- Abteilungsleiter Fussball 
- Aktivenvertreter 

- Passivenvertreter 
- Kulturwart 
- 1 Beisitzer 
- 2 Kassenprüfer  
Vorschläge, Wünsche und Anträge können 
noch bis Mittwoch, 12.04.2017, bei Klaus-Pe-
ter Scholler, Gartenstrasse 22, 79365 Rhein-
hausen abgegeben werden. 
 
  

SG 1999 
Rheinhausen

Ergebnisse Aktive 
SV Forchheim – SG Rheinhausen 0:1 
Tor: Jeremy Anthony 
  
Vorschau: 
Samstag, 15.04.:  
15:00 Uhr SC Wyhl III – SG Rheinhausen II 
17:00 Uhr SC Wyhl II – SG Rheinhausen 
 
Die Jugendleitung der SG Rheinhausen 
informiert 
Drei Siege, drei Niederlagen und ein Unent-
schieden ist die Bilanz der „Hüsema“ Jugend 
über das Wochenende. 
Dabei war der Sieg der A-Jugend sicherlich 
herausragend, sie thront seither auf dem 
Spitzenplatz der Kreisliga A mit Aufstiegs-
chancen in die Bezirksliga. 
Ebenfalls siegreich blieb die E1, die nach 
dem Aufstieg und holprigem Start in die 
Rückrunde einen verdienten 2:0-Heimsieg 
gegen den bisherigen Spitzenreiter SV Mun-
dingen landen konnte. Von Beginn an spiel-
bestimmend, markierte Eric Schönstein kurz 
vor der Halbzeit die Führung. In der zweiten 
Hälfte sorgte Paul Nowak, nach schöner 
Kombination über Felix Mick und Eduard 
Gavai für die Entscheidung. 
Wie es scheint, ist die E1 nach dem Aufstieg 



RHEINHAUSEN  Freitag, 14. April 2017 | 11

in der höchsten Liga angekommen. Geht es 
so weiter, können wir in der Rückrunde noch 
eine gute Platzierung erreichen. 
  
Wie einen Sieg feierten die Jungs der D1 das 
2:2 Unentschieden gegen die Eintracht aus 
Freiburg. 
Vor etwa 100 Zuschauern zeigten sie, von 
den Trainern bestens eingestellt, eine sehr 
gute spielerische und kämpferische Leis-
tung und hatten gegen das Förderteam des 
SC Freiburg sogar ein deutliches Chancen-
plus. 
Niclas Hilß und Felix Mamber trafen für die 
SG Rheinhausen zur 2:0 Führung, ehe Mitte 
der zweiten Hälfte dann zusehends die Kräf-
te schwanden. Das Team musste 3 Minuten 
vor Schluss noch den Ausgleich hinnehmen, 
den sie dann aber mit Leidenschaft bis zum 
Schlusspfiff verteidigte. Auch wenn es zur 
großen Überraschung nicht ganz gereicht 
hat, das Spiel zeigt dass die Jungs füreinan-
der kämpfen und bis zum Saisonende noch 
viel erreichen können. 
  
Die Termine am Wochenende: 
  
Über Ostern finden keine Spiele der Jugend 
statt. 
 
 

TuS Oberhausen 
seit 1921

Zur Information  
an alle TuS Mitglieder 

Die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2017 wer-
den in der 17.Kalenderwoche eingezogen. 
Geschäftsstelle des TuS Oberhausen 
 

TuS Handball

TuS-Handballer gegen DJK Singen 
erfolgreich 

Einen am Ende deutlichen 29:21 und wich-
tigen Sieg gelang den TuS - Handballern am 
letzten Wochenende gegen die DJK Singen. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten nahm 
der TuS bis zur Pause das Heft in die Hand 
und feierte am Schluss noch einen deutli-
chen Erfolg in der Rheinmatthalle. 
Damit ist der Klassenerhalt unter Dach und 
Fach . In den beiden letzten Spielen gegen 
die SG Maulburg/Steinen und zum Saison-
abschluss gegen die SG Gutach/Wolfach 
kann sich das Team um Trainer Francois Bert-
hier in der Tabelle noch verbessern. 
Torschützen für den TuS: 
Josua Maurer 3, Alexander Moser 7/3, Cle-
ment Martinez 2, Fabien Stoeffler 3, Markus 
Metzger 3, Flavio Zamolo 2, Stefan Moser 
2/2, Ben Schöttler 7/1,

Weitere Ergebnisse vom Wochenende: 

TuS II - TSV March I  17:28 
TuS III - TV Neustadt I  19:15 
FT v. 1844 Damen - TuS Damen 13:12 
TuS B-Jgd. - TV Todtnau B-Jgd. 28:19 
TuS E-Jgd. - HSG Freiburg E-Jgd. 6:10 
TuS E-Jgd. - HC Emmendingen E-Jgd 6:9  

TuS Turnen

TuS Oberhausen Turnen 

Beim Ligaendkampf in Grötzingen erturn-
ten die TuS Turner den 4. Platz der Bezirks-
liga. Hervorzuheben ist, dass Nikolai Bill in 
der Einzelwertung der Bezirksliga von ca. 70. 
Turnern den 4. Platz erreichte. 
 
Von der Turnabteilung einen herzlichen 
Glückwunsch und besonderen Dank an: 
�� unsere Heimkampfrichter Sven Vetter und 

Dieter Früh.
�� unseren Sponsor Robert Disch
�� alle unsere Fans und Helfer
�� alle unsere Turner für eine erfolgreiche Li-

gasaison 2017
 
TuS Turnabteilung 
Volker Bienmüller (Turnwart) 
  

VdK Ortsgruppe Rheinhausen

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
am Donnerstag, den 20.April 2017, um 
20 Uhr im Gasthaus Hirschen in Nieder-
hausen 

Tagesordnung 
1.   Begrüßung und Bericht des 1.Vorsitzen-

den 
2.  Totenehrung 
3.  Bericht der Schriftfüherin 
4.  Bericht der Rechnerin 
5.  Bericht der Kassenprüfer 
6.  Entlastung der Rechnerin 
7.  Entlastung des Vorstands 
8.  Grußworte 
9.  Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft 
10. Ehrungen 
11. Wünsche und Anregungen 
Zu dieser Versammlung sind alle Mitglieder 
eigeladen. Mitfahrgelegenheit wird unter 
Tel. 5512, R.Zängle, oder Tel. 5339, E.Zeiser, 
angeboten. 

Franz Bußhardt, 1.Vorsitzender 

Sportclub
Niederhausen

Das TuS-Team: 
Von links nach rechts:  Hinten: Mario Stehlin, Raphael Tischler, Nikolai Bill, Thomas Früh, Volker Bienmüller, 
Moritz Kreher, Leo Lorenz,  Unten: Sven Vetter, Finn Wiemeier, Jannik Vetter, Marvin Dinkel, Dieter Früh.
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`s Fenster - Kleinkunst  
in Weisweil 

Samstag, 6. Mai 2017 
Kabarett mit Frank Sauer
Beginn 20:30 Uhr, Feuerwehrhaus 
Weisweil
„Der Weg ist das Holz”
Wie soll man aber auch 
klarkommen in die-
ser komplexen Welt? 
Was ist besser, schöner 
und erstrebenswerter? 
Linksruck oder Rechts-
verkehr? Weichei oder 
Hartweizen? Raufaser 
oder Feinripp? Schwarz-
Grün oder Schwarz-
wald? Wie findet man 
den richtigen Weg? Was gibt uns Orientie-
rung? Die quantenrelative Hyperbol-Pho-
tonen-Physik oder eher die ayurvedische 
Kornkreiskarma-Astrologie? Jesus, Nostra-
damus, Einstein oder doch lieber Ecstasy? 
 
Da können wir froh sein, dass es wenigstens 
Frank Sauer gibt. Denn die Entscheidung, 
in sein Programm zu gehen, ist mit Sicher-
heit die richtige. Nicht umsonst hat er den 
Baden-Württembergischen Kleinkunstpreis 
2012 verliehen bekommen. Der Mann mit 
der ausgefallenen Frisur wird hier mal wie-
der mit Intelligenz, Charme, Sex-Appeal 
und unbändigen Witz einen Abend auf die 
Bühne brettern, der die Welt bedeutet. Ein 
Programm über die alltäglichen Entschei-
dungskrämpfe, über Holzwege, Abwege, 
Königswege und Umleitungen. Wir schau-
en gemeinsam auf die Welt in Frank Sauers 
Kopf. Und der ist garantiert nicht aus Holz. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf un-
serer Homepage unter www.fenster-weis-
weil.de 
Vorverkauf: 
Telefonischer Vorverkauf unter 07646/1411 
oder 
Bücherwurm Kenzingen 07644/8617, Land-
hausmode Hirtler Endingen 0762/6020, Tou-
rismusbüro Herbolzheim, 
Telefon 07643/93590 

Stadt Ettenheim 

Freitag, 21.04., Samstag, 22.04., 
19 – 23 Uhr 
19. Ettenheimer Weinmesse in der Stadt-
halle 
Eintritt frei, Weindegustation 15 EUR
(Abendkasse), 13 EUR (Vorverkauf ) 
  
Samstag, 22.04. – 15-17:30 Uhr 
Blütenspaziergang mit einer 
Sternwanderung in Münchweier 
mit Verkostung, 10 EUR 
Startpunkte: 
1. Parkplatz Ecke Schuttergasse/Blumenstra-
ße 2 
2. Brogginger Straße Abzweigung Brucktal 
3. Haus Kimmig, Münstertalstraße 5 
  
Sonntag, 23.04. – 14 – 17 Uhr 
Frühlingsfest im Prinzengarten 
Musikalische Umrahmung: Hans- und seine 
Herzblutmusikanten 
Die Prinzengärtner freuen sich über Musik- 
und Gartenliebhaber, die bei Kaffee, Kuchen 
und anderen Getränken den Sonntag genie-
ßen möchten. 
Eintritt frei 
 
 

Kino Kenzingen

FILM- Programm der Löwen-Lichtspiele 
Kenzingen vom 6.4.17 bis 12.4.2017 

Tel 07644-385 
www.Kino-Kenzingen.de 

  
**NEU 
Fr bis Mi 15.00h 
DIE HÄSCHENSCHULE – Jagd nach dem 
goldenen Eio.A. 76min “bes.wertvoll” 
 14. bis 19.4. 
  

Do bis Die 20.00h 
Die Schöne und das Biest 3D -6- 130min 
„bes.wertvoll“ 2. Wo 13. bis 18.4. 

Mi 17.00h Diese Vorstellung in familien-
freundlichem 2 D 
Die Schöne und das Biest 2D -6- 130min 
„bes.wertvoll“ 2. Wo 19.4. 
  
Sa+Die 17.15h und Mi 20.00h 
WEIT - Die Geschichte von einem Weg um 
die Welt 127min 3.Wo 15.+18.+19.4. 
  
**NEU 
Fr bis So 20.00h und Mo+Die 17.00h 
LOMMBOCK -12- 107min 14. bis 19.4. 
  
**NEU 
Mo bis Mi 20.00h 
WILDE MAUS -12- 103min 17. bis 19.4. 
  
**NEU 
Do+Fr+So+Mo 16.45h 
KONG: SKULL ISLAND -12- 118min 
 13.+14.+16.+17.4. 
  
Fr+So 17.00h 
LION – Der lange Weg nach Hause -12- 
120min 4. Wo 14.+16.4. 
  
Sa 17.00h 
-12- 109min “wertvoll” 15.4. 
  
Do 20.00h und Mi 17.00h 
Der junge Karl Marx -12- 118min 2. Wo 
 13.+19.4. 
  
Do 16.30h und Fr bis Mi 15.00h 
The BOSS BABY 2D o.A. 97min 
 13. bis 19.4. 
  
Änderungen vorbehalten 
Wir wünschen allen unseren Besuchern 
„FROHE OSTERN“ 
 
 

Aus der Nachbarschaft

Mitteilungen des 
Landratsamtes

Was sonst noch interessiert
Kinder pflanzen und kochen  

Säen und Pflanzen, Pflegen und Ernten be-
geistert Kinder. Sie sehen dabei anschaulich, 
woher Obst und Gemüse kommen. Beim 
nächsten Kochkurs „Gartenköche“ für Kin-
der von sechs bis zwölf Jahren werden am 
Samstag, 29. April 2017 von 10 bis 13 Uhr 
die Hochbeete beim Landwirtschaftlichen 
Bildungszentrum Emmendingen-Hochburg 
mit Gemüsesetzlingen und Erdbeeren be-

pflanzt. In der Lehrküche werden anschlie-
ßend einfache Speisen zubereitet, die zu 
Hause von den Kindern nachgekocht wer-
den können. Die Teilnahmegebühr beträgt 
3 € plus 5 € für Lebensmittel und Materi-
alkosten. Der Beitrag kann auf Nachfrage 
reduziert werden. Anmeldung bis 26. April 
2017 beim Landwirtschaftsamt Emmendin-
gen, Telefon 07641 451 – 9192. 

Ende des redaktionellen Teils



Die Röm.-kath. Kirchengemeinde Herbolzheim-Rheinhausen sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Pfarrkirche St. Alexius und das
Gemeindehaus mit Gemeindesaal in Herbolzheim eine/einen

Hausmeisterin/Hausmeister

Die Stelle ist teilbar, Bewerbungen als Team sind möglich.

Für die Tätigkeit als Hausmeisterin/Hausmeister ist ausgeprägtes hand-
werkliches und technisches Geschick von Vorteil. Der/dem Hausmeis-
terin/Hausmeister obliegt auch die Pflege der Außenanlage.

Wir erwarten:
- freundliches Auftreten und Freude im Umgang mit Menschen
- Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Arbeiten

Wir bieten:
- einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz mit weitgehender

Selbständigkeit
- einen Stellenumfang von insgesamt 6 Wochenstunden mit einem

Entgelt in Anlehnung an den TV-L und die im öffentlichen Dienst
üblichen Sozialleistungen

Bitte richten Sie Ihre (Kurz-)Bewerbung bis spätestens 30. April 2017
an die

Verrechnungsstelle Riegel, Kirchstraße 9a, 79359 Riegel.

Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Ruth Schätzle, Verwaltungsbeauftragte
für die rk Kirchengemeinde Herbolzheim-Rheinhausen, die für Fragen
oder die Vereinbarung einer Besichtigung der Gebäude unter Telefon
0 76 42 / 90 70-164 zu erreichen ist.

Karriere starten bei uns......  
Wir sind ein seit 1994 etablierter privater Pflegedienst 
in Herbolzheim. Zur Unterstützung des Leitungs-
teams suchen wir eine 

Pflegedienstleitung
Mit Erfüllung einer entsprechenden Vorbildung wäre
auch eine Weiterbildung zur PDL in unserem Hause
möglich. 
Wenn Sie Interesse an Leitungsaufgaben haben und
die praktische Versorgung nicht aus den Augen 
verlieren wollen, sind Sie bei uns richtig. 

Zur Unterstützung unseres Pflegeteams suchen wir 
zusätzlich Teilzeitkräfte 

� Pflegefachkräfte (Altenpfleger/-in, 
Gesundheits- und Krankenpfleger/-in) 

� Arzthelfer/-in) 
� Betreuungskräfte 
� Hauswirtschaftshelfer/-in 

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Unterlagen. 
Senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:  

Ambulante Pflege Dienste 
Anja Schandelmeyer 
Schwimmbadstr. 3 • 79336 Herbolzheim  

E-Mail: apd.schandelmeyer@t-online.de 

Ambulante Pflege Dienste

3-4 -Z immer -Wohnung3-4 -Z immer -Wohnung
dringend in Herbolzheim oder Kenzingen gesucht.

ca. 80 qm, WM 800,- €, Tel. 07643 - 210 9787



100% HEIMATPRINT
Von der kleinen 

igitalau  age bis 
zur ro au  age...

ir beraten Sie gerne

07771/ 9317-932
print primo-stockach.de
www.primo-stockach.de
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Wir empfehlen:

handgegossene
Schokoladenosterhasen

feinste Osterlämmle
nach traditionellem Rezept

Für die Osterfeiertage bitte Brot vorbestellen.

Über die Osterfeiertage geöffnet.

Karl-Friedrich-Str. 4 • 77977 Rust • Tel. 07822-7893078Karl-Friedrich-Str. 4 • 77977 RUST • Tel. 07822/789 30 78

Natürlich
aus eigener
Herstellung

Niederhausen, Rathaus, 9.30 Uhr, Oberhausen, Rathaus 9.45 Uhr

Geflügelzucht J. Schulte • Tel. 05244/89 14 • Fax 05244/7 72 47

Geflügelverkauf am Mi., 19.04. und Di., 16.05.

Zuverlässige Austräger 
(Jugendliche ab 13 Jahre) 

für den Breisgauer Wochenbericht
in Oberhausen gesucht. 

Bewerbungszeiten: Mo. - Fr.  08.30 - 17.00 Uhr 
Telefon 07822 - 4462-28     E-Mail: info@badenkurier.de



Top-Arbeitgeber

Bewerben Sie sich direkt 

über unser Online Job Portal:

www.europapark.de/jobs

www.europapark.de

Arbeiten im Europa-Park – das bedeutet ein facettenreiches Aufgabenfeld 
mit viel Freiraum für die persönliche Entwicklung. Mit jährlich über 5,5 
Millionen Besuchern sind wir Deutschlands größter Freizeitpark.

Zur Unterstützung unseres Teams im Bereich Parkgastronomie suchen 
wir ab sofort oder nach Vereinbarung 

Aushilfen (m/w) im Verkauf und im Service.
Entdecken Sie ein erfolgreiches Familienunternehmen mit mehr als 

230 Jahren Tradition und werden Sie ein Teil unseres Teams!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.


